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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/56/583/Add.2)] 

56/165. Die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf den vollen Genuss aller 
Menschenrechte 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und ins-
besondere auf die Notwendigkeit hinweisend, eine internationale Zusammenarbeit bei der 
Förderung und Festigung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für 
alle ohne Unterschied herbeizuführen, 

 unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte1 sowie die Erklä-
rung und das Aktionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz 
über Menschenrechte verabschiedet wurden2, 

 sowie unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte3 und den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte400, 

 ferner unter Hinweis auf die Erklärung über das Recht auf Entwicklung, die die Gene-
ralversammlung mit ihrer Resolution 41/128 vom 4. Dezember 1986 verabschiedete, 

 unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen4 und die Ergeb-
nisdokumente der dreiundzwanzigsten5 und der vierundzwanzigsten6 Sondertagung der Ge-
neralversammlung, die vom 5. bis 10. Juni 2000 in New York beziehungsweise vom 
26. Juni bis 1. Juli 2000 in Genf stattfanden, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 55/102 vom 4. Dezember 2000, 

 in der Erkenntnis, dass alle Menschenrechte allgemein gültig und unteilbar sind, ein-
ander bedingen und miteinander verknüpft sind und dass die internationale Gemeinschaft 
die Menschenrechte weltweit in gerechter und gleicher Weise, auf derselben Grundlage und 
mit demselben Nachdruck behandeln muss, 

_______________ 
1 Resolution 217 A (III). 
2 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
3 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
4 Siehe Resolution 55/2. 
5 Resolution S-23/2, Anlage und Resolution S-23/3, Anlage. 
6 Resolution S-24/2, Anlage. 
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 im Bewusstsein dessen, dass sich die Globalisierung auf alle Länder unterschiedlich 
auswirkt und sie anfälliger für positive wie negative äußere Entwicklungen, namentlich auf 
dem Gebiet der Menschenrechte, macht, 

 sowie im Bewusstsein dessen, dass die Globalisierung nicht nur ein wirtschaftlicher 
Prozess ist, sondern auch soziale, politische, ökologische, kulturelle und rechtliche Dimen-
sionen aufweist, die sich auf den vollen Genuss aller Menschenrechte auswirken, 

 in der Erkenntnis, dass den multilateralen Mechanismen eine einzigartige Rolle dabei 
zukommt, den Herausforderungen der Globalisierung zu begegnen und die Chancen, die sie 
bietet, zu nutzen, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die nachteiligen Auswirkungen der Turbulen-
zen auf den internationalen Finanzmärkten auf die soziale und wirtschaftliche Entwicklung 
und den vollen Genuss aller Menschenrechte, 

 zutiefst besorgt darüber, dass die wachsende Kluft, die zwischen den entwickelten 
Ländern und den Entwicklungsländern sowie innerhalb der Länder besteht, unter anderem 
zu einer Verschärfung der Armut beigetragen und sich negativ auf den vollen Genuss aller 
Menschenrechte ausgewirkt hat, vor allem in den Entwicklungsländern, 

 in Anbetracht dessen, dass die Menschen eine Welt anstreben, in der die Menschen-
rechte und die kulturelle Vielfalt geachtet werden, und dass sie sich dementsprechend dafür 
einsetzen, dass alle Aktivitäten, einschließlich derjenigen, die durch die Globalisierung be-
rührt werden, mit diesen Zielen vereinbar sind, 

 1. ist sich dessen bewusst, dass die Globalisierung auf Grund ihrer Auswirkungen 
unter anderem auf die Rolle des Staates zwar Folgen für die Menschenrechte haben kann, 
dass aber die Förderung und der Schutz aller Menschenrechte in erster Linie Aufgabe des 
Staates ist; 

 2. bekräftigt, dass die Verringerung der Kluft zwischen Arm und Reich, sowohl in-
nerhalb der Länder als auch zwischen ihnen, ein ausdrücklich angestrebtes Ziel auf nationa-
ler und internationaler Ebene ist, als Teil der Bemühungen um die Schaffung eines Umfelds, 
das dem vollen Genuss aller Menschenrechte förderlich ist; 

 3. bekräftigt außerdem die Verpflichtung, auf nationaler wie globaler Ebene ein 
Umfeld zu schaffen, das der Entwicklung und der Beseitigung der Armut förderlich ist, un-
ter anderem durch gute Regierungs- und Verwaltungsführung innerhalb eines jeden Landes 
und gute Lenkung auf internationaler Ebene, durch die Transparenz der Finanz-, Geld- und 
Handelssysteme und durch die Verpflichtung auf ein offenes, faires, regelgestütztes, bere-
chenbares und nichtdiskriminierendes multilaterales Handels- und Finanzsystem; 

 4. erkennt an, dass die Globalisierung zwar große Chancen eröffnet, dass jedoch 
die mit ihr einhergehenden Vorteile ebenso wie auch ihre Kosten sehr ungleich verteilt sind, 
ein Aspekt des Prozesses, der sich auf den vollen Genuss aller Menschenrechte auswirkt, 
insbesondere in den Entwicklungsländern; 

 5. erkennt außerdem an, dass die Globalisierung nur dann alle voll mit einschlie-
ßen, ausgewogen sein, ein menschliches Antlitz haben und so zum vollen Genuss aller 
Menschenrechte beitragen kann, wenn breit angelegte, dauerhafte Anstrengungen, na-
mentlich Politiken und Maßnahmen auf globaler Ebene, unternommen werden, um auf der 
der ganzen Vielfalt unserer einen Menschheit eine gemeinsame Zukunft zu schaffen; 

 6. bekräftigt, dass die Globalisierung ein komplexer Prozess eines Strukturwandels 
mit zahlreichen interdisziplinären Aspekten ist, der sich auf den Genuss der bürgerlichen, 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, einschließlich des Rechts auf 
Entwicklung, auswirkt; 
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 7. bekräftigt außerdem, dass die internationale Gemeinschaft danach streben soll, 
auf die aus der Globalisierung erwachsenden Herausforderungen und Chancen in einer 
Weise zu reagieren, die die Achtung der kulturellen Vielfalt aller gewährleistet; 

 8. unterstreicht daher die Notwendigkeit, die Folgen der Globalisierung für den 
vollen Genuss aller Menschenrechte weiter zu analysieren; 

 9. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs7 und ersucht den 
Generalsekretär, weiter die Auffassungen der Mitgliedstaaten einzuholen und der General-
versammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen umfassenden Bericht zu diesem 
Thema vorzulegen. 

88. Plenarsitzung 
19. Dezember 2001 

_______________ 
7 A/56/254 und Add.1. 


